
 

 

   

 Datum Visum 

aktueller Stand 

(letzte Überarbeitung) 
26.01.2018    hyo 

Gültig ab 01.01.2018    rut 

Erstversion 15.05.2007  bbl 

Dokumenten-Nr. ABC_005 

ersetzt alle früheren diesbezüglichen Regelungen  
 

 

Entschädigung von Produkten der OPED AG 

Basierend auf einer vorliegenden ärztlichen Verordnung sind die nachfolgenden Produkte der OPED 

AG zu Spezialkonditionen abrechenbar: 

VACO©ped               (Unterschenkelschiene, MiGeL-Pos.Nr. 23.02.01.00.1) 

Mietregelung: 

 

 

 

In diesen Mietpreisen sind sämtliche Kosten für die Abgabe und Anpassung inbegriffen, ebenso die 

MWST. 

Wird ein OPED-Produkt während eines stationären Aufenthalts zur Miete abgegeben, wird der Betrag 

für die Dauer der Miete dem Spital in Rechnung gestellt. Diese Rechnung darf nicht an die Suva 

weitergeleitet werden. 

Wird das Produkt nach dem Spitalaufenthalt weiterhin gemietet (=Regelfall), dann darf die effektive 

(ambulante) Mietdauer gemäss den Regeln dieses Merkblatts der Suva in Rechnung gestellt werden. 

 

Verkauf: 

Der Verkauf wird zum einheitlichen Preis von CHF 430.80 abgerechnet. 

 

OPED-Produkte, welche in der MiGeL enthalten sind 

Diese Produkte sind gemäss den gültigen MiGeL-Konditionen abrechenbar; etwa 

CAMO©ped  (MiGeL-Pos.Nr. 30.03.01.00.2) 

VACO©splint  (MiGeL-Pos.Nr. 05.02.04.00.1)  

 

Höhenausgleichssohle für Gips und Orthesen            (MiGeL-Pos.Nr. 10.02.01.00.1) 

 

Die Höhenausgleichssohle ist zum Spezialpreis von CHF 34.90 (inkl. MWST) verrechenbar. 

 

OPED-Produkte, die nicht vergütet werden 

Unter anderen werden folgende Produkte nicht vergütet: 

VACO©pedes, ADVAGO©shoulder, OPTIVO©shoulder 

 

1-2 Wochen CHF 143.60 (Minimaltaxe) 
3 Wochen  215.40 
4 Wochen  287.20 

5 Wochen  359.- 
6 Wochen oder länger  430.80 (Maximaltaxe) 


